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RS UVS Kärnten 1996/01/11 KUVS-
643/4/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1996

Rechtssatz

Wird in einem Berufungsbescheid irrtümlich ausgeführt, daß die Au1orderung zur Lenkerauskunft am 25.8.1995

(richtig wohl 25.8.1994) übernommen wurde, so handelt es sich bei diesem Fehler ausschließlich um einen

Schreibfehler, der auf ein Versehen zurückzuführen und dessen O1enkundigkeit gegeben ist, sodaß die Behörde

berechtigt ist, eine Berichtigung gemäß § 62 Abs 4 AVG vorzunehmen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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